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Vergabenummer Maßnahmenummer 

Baumaßnahme 

Leistung/CPV 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am             .  

spätestens  Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

in der  KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 
2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum  
zugehen. Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. 
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am  . 
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbe-
ginn. 
in der  KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn. 

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung. 

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: 
 aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
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2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Überschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist 
für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme 
in ihrer objektiv richtigen Höhe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen; 

Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Ver-
tragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen Abrechnungssumme, 
der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf fünf Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen 
Höhe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Überschreitet der Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen ver-
einbarte Einzelfristen, wird der Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, beträgt die maximale Ver-
tragsstrafe 3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Höhe (ohne Umsatzsteuer).  

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung 
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges 
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlängert auf Tage. 

4 Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 
für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers 
zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt V 421 F „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt V 422 F „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah-

lungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3
VOB/B das Formblatt V 423 F

„Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungs-
bürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen euro-
päische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spe-
zifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zu-
satz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 
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	ag_vertr_bes_bed: 10.1 Als Sicherheitsleistungen für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen und für die 
        Mängelansprüche erfolgt ein Abzug von 10 v.H. bei den Abschlags- und Teilzahlungen 
        bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. (VOB/B § 17)

10.2. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 5% der Brutto-Abrechnungssumme (ab einer  
         Abrechnungssumme >/= 100.000 €) und wird vom AG bei der Schlusszahlung abgezogen.

10.3. Sicherheit kann durch Bürgschaft geleistet werden (VOB/B § 17.7+8)
        - Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe v. 10 % innerhalb 18 Werktagen nach Vertragsabschluss
          Rückgabe durch den AG nach erfolgter Abnahme und Stellung der Sicherheit für 
          Mängelansprüche VOB/B §17.7
        - Gewährleistungsbürgschaft in Höhe v. 5%  
          Rückgabe nach Ablauf des vereinbarten Gewährleistungszeitraumes

10.4 Die Bereitstellung der Hauptanschlüsse für Energie und Wasser erfolgt durch den Auftraggeber. 
        Die notwendigen Verlängerungen und Unterverteilungen sind vom jeweiligen Auftragnehmer,
        zu stellen, zu unterhalten und abzubauen.
        Die Verrechnung der Verbrauchskosten für Energie und Wasser erfolgt prozentual in Höhe von
        0,5 v.H. der Schlussrechnungssumme (0,25 % Baustrom, 0,25 % Bauwasser)

10.5 Für das Vorhaben wird vom Auftraggeber eine Bauwesenversicherung abgeschlossen
        Die Umlage hierfür beträgt 0,3 v.H. der Netto-Auftragssumme nach Abzug der Vertragserfüllung

10.6 Die Fachbauleitung obliegt dem Auftragnehmer und ist Vertragsbestandteil. Die Baustelle ist
        täglich durch einen verantwortlichen deutsch sprechenden Polier bzw. Leitmonteur zu besetzen. 
        Die Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 
        Die Leistungen des Auftraggebers nach § 4 Ziff. 1 VOB/B entbindet den Auftragnehmer nicht
        davon, seine Leistungen technisch und auch zeitlich mit seinen Vorgänger- und Nachfolge-
        gewerken  abzustimmen und seine Arbeit selbständig auch mit allen sonstigen Arbeiten zu
        koordinieren, die seine Leistung technisch und zeitlich beeinflussen bzw. von seinen Leistungen
        entsprechend beeinflusst  werden.

10.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Bauphase die Baustelle und den Baustellen-
        bereich in einen sauberen Zustand zu halten, sowie alle anfallenden Verpackungsmaterialien,
        Bauschutt etc. eigenverantwortlich zu entsorgen. Weiterhin ist der Auftragnehmer verpflichtet,
        seine Arbeitsplätze täglich und mit Abschluss der Arbeit besenrein zu verlassen. 

10.8 Besonders lärmintensive Arbeiten (Bohr-, Stemm-, Säge- oder Betonschneidearbeiten) sind 
        generell mit dem Auftraggeber abzustimmen, in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr sind diese
        Arbeiten generell im Krankenhausgebäude und in unmittelbarer Nähe nicht gestattet. Es 
        besteht für diesen Zeitraum kein Vergütungsanspruch auf Ausfallzeiten.
        Im Krankenhaus sind besonders lärmarm eingestufte Werkzeuge, Geräte und Maschinen 
        einzusetzen.

10.9 Bei der Durchführung der ausgeschriebenen Gesamtleistungen ist zu beachten, das Arbeits-
        unterbrechungen (auch mehrmals) erforderlich werden können. Bei diesen Arbeitsunterbrech-
        ungen werden für das An- und Abrücken des  Montagepersonals, für An- und Abtransport der
        Materialien bzw. für das Umlagern von Materialien, auch zum wiederholtem Male, keine
        gesonderten Vergütungen oder Ausgleichzahlungen gewährt.

10.10 Die Betriebsordnung für Fremdfirmen ist zu beachten und Vertragsbestandteil. 
        Erforderliche Schweißerlaubnisscheine sind beim SiGeKo (Herrn Kosakow, Tel.: 030/37022103, 
        E-Mail: sven.kosakov@jsd.de) zu beantragen.
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